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Bauen ist Zukunft. Bauen begründet, erweitert und 
sichert unsere Lebenswelt. Bauen legt die Basis für die 
wirtschaftliche Leistungsfähigkeit unseres Landes 
und ist zugleich Ausdruck der kulturellen Kraft unserer 
Gesellschaft.

Von Baukultur ist allerdings nur selten die Rede – und 
wenn, dann sind in der Regel die Ergebnisse architek-
tonischer Planung und ihrer baulichen Verwirklichung 
gemeint. Von den Prozessen des Bauens selbst wird 
dagegen noch weniger gesprochen. Dabei steht und 
fällt der Erfolg von Bauprojekten angesichts der hohen 
Arbeitsteiligkeit in der Bauwirtschaft mit der ergebnis-
orientierten Zusammenarbeit aller Beteiligten. Effiziente 
Kommunikation sowie sichere, gesunde und motivie-
rende Arbeitsbedingungen auf unseren Baustellen sind 
deshalb weitere wichtige Kennzeichen einer hoch-
entwickelten Kultur des Bauens.

Mit dem vorliegenden „Leitbild Koordination nach Bau-
stellenverordnung“ wollen wir das Bewusstsein für diese 
Aspekte des Planens und Bauens in Deutschland stär-
ken. Die Spitzenverbände der am Bau Beteiligten und die
Arbeitsschutzbehörden haben sich hier auf vier gemein-
same Leitlinien verständigt, die es jetzt mit Leben zu er-
füllen und tatkräftig zu verwirklichen gilt. 

Dabei wünsche ich allen Beteiligten viele gute Ideen, 
Ausdauer und Erfolg. 

Dr. Ursula von der Leyen
Bundesministerin
Mitglied des Deutschen Bundestages

Vorwort
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Planen und Bauen ist ein arbeitsteiliger Prozess mit 
vielen Beteiligten. Bauvorhaben gelingen besser, wenn 
alle Beteiligten zusammenwirken. Effiziente Prozesse, 
Kostensicherheit, Termintreue und qualitativ hoch-
wertige Bauwerke werden durch eine gute Koordination 
nach Baustellenverordnung unterstützt. Fairness bildet 
eine Grundlage für gute Koordination. 

Ein Leitbild Koordination nach Baustellenverordnung 
trägt dazu bei, das Bewusstsein der Akteure für eine 
verbesserte Zusammenarbeit und Kommunikation zu 
stärken. Es gibt den Koordinatoren nach Baustellen-
verordnung Orientierung für ihr Selbstverständnis und 
ihr Handeln. Gleichermaßen richtet sich das Leitbild 
an die weiteren am Bau Beteiligten, indem es verdeut-
licht, was sie von der Koordination nach Baustellen-
verordnung erwarten und wie sie zu einer effizienten 
Koordination beitragen können.

Das Leitbild Koordination nach Baustellenverordnung 
leistet einen Beitrag zur Umsetzung des Leitbilds Bau

Die Spitzenorganisationen der am Bau Beteiligten 
haben in ihrem Leitbild Bau eine Vision und Leitlinien 
zur Zukunft des Planens und Bauens in Deutschland 
beschrieben. Die Baustellenverordnung richtet sich 
an den Bauherrn und bezieht die am Bau Beteiligten ein. 
Die Koordination nach Baustellenverordnung berück-
sichtigt die Belange von Sicherheit und Gesundheits-
schutz bei der Planung der Ausführung, beim Bauen und 
bei späteren Arbeiten an der baulichen Anlage. Sie ist 
damit ein wichtiger Schlüssel für die Zusammenarbeit 
der am Bau Beteiligten und für effiziente Prozesse. Das 
vorliegende Leitbild konkretisiert das Leitbild Bau der 
deutschen Bauwirtschaft und unterstützt die Ziele, die 
Qualität des Bauens, Partnerschaft und Fairness zu 
fördern und damit das Image der Baubranche nachhaltig 
zu verbessern.

Warum ein Leitbild 
Koordination nach 
Baustellenverordnung?
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Arbeitsbedingungen verbessern,
Attraktivität der Branche steigern

Durch das Zusammenwirken vieler Unternehmen 
auf der Baustelle entstehen übergreifende Gefähr-
dungen. Die Koordination nach Baustellenverordnung 
hat das Potenzial, die hieraus entstehenden Unfall- 
und Gesundheitsrisiken zu minimieren und so die 
Unternehmen im präventiven Arbeitsschutz zu unter-
stützen. Damit wird die Attraktivität der Baubranche 
gesteigert.

Potenziale und Erfahrungen guter Praxis nutzen

In den vergangenen Jahren haben die am Bau Beteilig-
ten vielfältige Erfahrungen zur Koordination nach 
Baustellenverordnung gesammelt. Gute Koordination 
nach Baustellenverordnung trägt zum effizienten 
Planen und Bauen bei. Erfahrungen aus guter Praxis 
sollen zielgerichtet genutzt werden. Sicherheit und 
Gesundheitsschutz tragen zur Wertschöpfung bei. Sie 
haben daher einen hohen Stellenwert und sollen von 
allen Beteiligten nachhaltig unterstützt werden.
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Kurzfassung

Unser Ziel ist eine Koordination, die durch rechtzeitige 
Integration in den Planungsprozess und durch syste-
matischen Informationsaustausch zu sicheren und 
gesundheitsgerechten Arbeitsbedingungen bei der Bau-
ausführung und bei späteren Arbeiten am Bauwerk 
beiträgt.

Aus diesem Ziel ergeben sich vier Leitlinien:

1. Gute Koordination nach Baustellenverordnung bringt 
Nutzen für die am Bau Beteiligten.

2. Gute Koordination nach Baustellenverordnung fördert 
präventives Handeln.

3. Gute Kordination nach Baustellenverordnung bedingt 
die enge Kooperation und Kommunikation der am Bau 
Beteiligten.

4. Gute Koordination nach Baustellenverordnung 
erfordert Partnerschaft und Fairness.
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Unser Ziel ist eine Koordination, die durch rechtzeitige 
Integration in den Planungsprozess und durch syste-
matischen Informationsaustausch zu sicheren und 
gesundheitsgerechten Arbeitsbedingungen bei der Bau-
ausführung und bei späteren Arbeiten am Bauwerk 
beiträgt.

Aus diesem Ziel ergeben sich vier Leitlinien:

1. Gute Koordination nach Baustellenverordnung bringt 
Nutzen für die am Bau Beteiligten

Die Koordination nach Baustellenverordnung unter-
stützt das Bestreben, sicher, wirtschaftlich und qualitäts-
gerecht zu planen und zu bauen. Sie erschließt Poten-
ziale zur sicheren und gesundheitsgerechten Gestaltung 
der Bauarbeiten und für spätere Arbeiten an der bau-
lichen Anlage. Nachbesserungen können vermieden, 
Kostensicherheit und Termintreue erhöht werden. Sie 
unterstützt die Bauleitungen des Auftraggebers sowie 
die der Auftragnehmer und fördert eine störungs-
arme Zusammenarbeit der Unternehmen. Koordination 
ermöglicht die gemeinsame Nutzung von Sicherheits-
einrichtungen und die effiziente Nutzung der Bau-
stelleneinrichtung. Gute Koordination nach Baustellen-
verordnung verbessert die Arbeitsbedingungen am 
Bau und trägt damit zur Imageverbesserung der Bau-
branche bei.

2. Gute Koordination nach Baustellenverordnung fördert 
präventives Handeln

Rechtzeitige Koordination nach Baustellenverordnung 
hilft, übergreifende Gefährdungen beim Bauen und 
bei späteren Arbeiten an der baulichen Anlage zu 
erkennen, vorausschauend zu vermeiden und dadurch 
die Arbeitsbedingungen zu verbessern.

Leitbild Koordination 
nach Baustellenverordnung
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Durch die Koordination nach Baustellenverordnung 
werden Informationen zu gegenseitigen Gefährdungen 
rechtzeitig verfügbar gemacht, so dass die am Bau 
beteiligten Unternehmen in der präventiven Planung 
von Maßnahmen zu Sicherheit und Gesundheitsschutz 
unterstützt werden.

3. Gute Kordination nach Baustellenverordnung bedingt 
die enge Kooperation und Kommunikation der am Bau 
Beteiligten

Gute Koordination ermöglicht Bauherren, Planern, 
Bauausführenden, Koordinatoren, Arbeitsschutzbehör-
den und Berufsgenossenschaften, ihre Zusammenar-
beit hinsichtlich Sicherheit und Gesundheitsschutz zu 
verbessern und effiziente Lösungen zu finden.

Ein wesentliches Merkmal guter Koordination besteht 
darin, Beiträge und Informationen zu Sicherheit und Ge-
sundheitsschutz frühzeitig in die Prozesse des Planens 
und Bauens einzubringen, abzustimmen und fortzu-
schreiben. Vertragliche Regelungen zu Sicherheit und 
Gesundheitsschutz unterstützen eine gute Koordination.

Gute Koordination nach Baustellenverordnung umfasst 
qualifizierte Beratung, zum Beispiel zur gemeinsamen 
Nutzung von Sicherheitseinrichtungen, zur effizienten 
Nutzung der Baustelleneinrichtung, zur Vermeidung 
von Sicherheits- und Gesundheitsrisiken in der Wechsel-
wirkung zwischen den Arbeiten der einzelnen Unter-
nehmen auf der Baustelle sowie zur Planung bleibender 
sicherheitstechnischer Einrichtungen für spätere Arbei-
ten an der baulichen Anlage.
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Die Arbeitsschutzbehörden und die Unfallversicherungs-
träger informieren den Bauherrn über seine Pflichten 
nach Baustellenverordnung und unterstützen Bauherren, 
Planer, Bauausführende und Koordinatoren zum Beispiel 
mit Informationsmaterialien und Beratungen.

4. Gute Koordination nach Baustellenverordnung 
erfordert Partnerschaft und Fairness

Die an Bauvorhaben Beteiligten einschließlich des Koor-
dinators verstehen sich als Projektteam. Sie verpflichten 
sich dem Gesamtergebnis und einem fairen Ausgleich
der Interessen. Transparenz und frühzeitiges Ansprechen
erkennbarer Probleme ermöglichen innovative Lösungen 
im Interesse der Sicherheit und des Gesundheitsschut-
zes für Beschäftigte auf Baustellen.

Grundlage der Zusammenarbeit sind Partnerschaft auf 
Augenhöhe, Fairness und Sicherung auskömmlicher 
Vergütungen auf allen Stufen der Wertschöpfungskette.
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Damit der Nutzen der Koordination nach Baustellenver-
ordnung bei allen Baubeteiligten erkannt und gute
Koordination nachgefragt und geschätzt wird, verpflich-
ten sich die Unterzeichner, dieses Leitbild nach Kräften 
mit Leben zu erfüllen.

Zur Umsetzung des Leitbildes
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